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Zivilschutz in der Schweiz ...

Bund fiir Zivilschutz des Kantons
Schaffhausen. Die oOrtliche Schutz-
organisation der Stadt Schaffhausen
hat letzten Herbst an sechs Kurs-
tagen 200 Gebdudechefs ausgebildet.
Der Kurs setzte sich aus 185 Frauen
und 15 Mé&nnern zusammen, die ge-
meinsam in verschiedenen Vortrédgen
in ihre neue Aufgabe eingefiihrt
wurden. Dieser Einfiihrung folgten
die praktischen Uebungen in der
Brandbekdmpfung mit der bewéahr-
ten Eimerspritze, der Handhabung
der Gasmaske und der ersten sani-
tarischen Hilfe. Mit Einsatz und Be-
geisterung betédtigten sich die Frauen
an den Loscharbeiten und der Un-
schédlichmachung der Brandbomben.
Alle waren von der Notwendigkeit
liberzeugt, dass man sich gegen dro-
hende Gefahren wappnen muss. Die
Mehrzahl der Teilnehmer absolvierte
anschliessend den vom Bund filir
Zivilschutz organisierten Erste-Hilfe-
Kurs. G.B.

Basel. In der Basler Staatsbiirger-
lichen Gesellschaft hat Herr Ernst
Fischer, Beauftragter des Bundes-
rates flir Zivilschutzfragen, liber das
Thema «Vom Werden des Zivilschutz-
gesetzes» eine treffliche Orientierung
vermittelt. Der Erste Weltkrieg, mit
seinen Gasangriffen und Bomben-
abwiirfen, zeichnet jene Wendung
der Kriegfiihrung, die den Zivi-

listen gleichen Gefahren aussetzt
wie den Soldaten. Im Jahre 1934 ist
der erste Bundesbeschluss liber An-
ordnungen des passiven Luftschut-
zes erlassen worden. Nach dem Waf-
fenstillstand von 1945 hat, anders als
in umliegenden Staaten, ein fast
volliger Abbau der Schutzmassnah-
men stattgefunden, so dass der Zi-
vilschutz seit etwa 1950 stufenweise
wieder neu aufgebaut werden
musste. Der Bundesbeschluss jenes
Jahres tiber Erstellung von Schutz-
rdumen in Neubauten bildet heute
noch den Eckstein kiinftiger Ent-
wicklung. Ein méchtiger Schritt des
Aufbaues des Zivilschutzes war die
Aufstellung und Bildung der Armee-
Luftschutztruppen im Jahre 1951.
Einem ersten Verfassungsartikel ist
vom Volk, am 3. Méirz 1957, ein ab-
lehnender Entscheid erteilt worden.
Erst die Abstimmung vom 24. Mai
1959 hat die Zustimmung des Volkes
und aller Stdnde zur Verankerung
des Zivilschutzes im Art. 22bis in der
Verfassung gebracht. Die Experten-
kommission, welche sich nunmehr
mit der Ausarbeitung eines Zivil-
schutzgesetzes befasst, sieht sich
noch der Losung zahlreicher Fragen
und Probleme  gegeniibergestellt.
Dem Stimmbiirger zeigte das Refe-
rat von Ernst Fischer, wie lang und
dornenvoll der Weg ist, um die not-
wendigsten Grundlagen zum Schutz
der Zivilbevolkerung zu schaffen.

Er zeigt aber auch, dass unermiid-
lich am begonnenen Werk weiter
gearbeitet werden muss. Wn.

Bern. Die sehr aktive, leider noch
einzige Stadtsektion des Bernischen
Bundes fiir Zivilschutz, die Vereini-
gung fiir Zivilschutz der Stadt Bern,
hielt am 27. Januar ihre Jahresver-
sammlung ab. Der initiative Préasi-
dent, Herr Dr. Jeanneret, konnte
die erfreuliche Mitteilung machen,
dass sich die Mitgliederzahl rasch
der 600-Grenze ndhert. Herr W.
Wyss kliarte die Anwesenden in
einem &usserst interessanten Licht-
bildervortrag iiber Atomschidden und
die Schutzmoglichkeiten auf.

Bernischer Bund fiir Zivilschutz.
Am 3. Mirz versammelten sich un-
ter der Leitung des Présidenten,
Herr Nationalrat W. Konig, mehr als
hundert Delegierte zur diesjahrigen
Hauptversammlung in Biel. Lebens-
mittelinspektor W. Wyss aus Bern
hielt einen &usserst interessanten
Lichtbildervortrag 1iiber Schiden
und Schutzmoéglichkeiten in einem
Atomkrieg.

Beforderung. Der Leiter der Zi-
vilschutzstelle des Kantons Bern,
Herr Oberstlt. Hs. Krenger, ist die-
ser Tage zum 2. Sekretéir der kan-
tonalen Militdrdirektion befdrdert
worden. Wir gratulieren.

« . Und im Auslandr

Welche Waffen sind gefihrlicher?
Die konventionellen oder die nu-
klearen Waffen? Es ist interessant,
hier einmal die Verluste von vier
bombardierten Stiddten gegeniiber-
zustellen, wobei in Hamburg und

Bevolkerungsdichte pro Quadratmeile
Zerstorte Quadratmeilen

Tote und Vermisste

Verletzte

Tokio die konventionellen und in
Hiroshima und Nagasaki die nu-
klearen Waffen eingesetzt wurden.
Diese Tabelle, die wir der Zeitung
«Ziviler Luftschutz» entnehmen, hat
folgendes Bild:

Hamburg  Tokio Hiroshima Nagasaki

56 000 130 000 35 000 65 000
5 15,8 4,7 1,8

40 000 83000 70—80 000 35—40 000

35000 102000 70 000 40 000

Die Evakuation der Stadt New
York-City benétigt, wenn alles nor-
mal verlduft und wenn stiindlich
100 000 bis 125000 Menschen ab-
transportiert werden konnen, drei
Tage und Néichte. Infolge eintreten-
der Hindernisse und Stockungen
diirfte die Zeit jedoch linger dauern.
Im Aufnahmegebiet der Evakuierten
rechnet man mit zweieinhalb Per-
sonen pro zur Verfiigung stehendem
Raum.

Stuttgart. Ende April wurde eine
vier Wochen dauernde Luftschutz-
ausstellung des Landesteiles Baden-
Wiirttemberg eréffnet, wobei auch
Bilder aus dem Zivilschutz des Aus-
landes gezeigt werden. Der SBZ hat
zu diesem Zweck seine Saffa-Aus-
stellung zur Verfiigung gestellt.

Zusammenarbeit zwischen Zivil-
verteidigung und Armee in Schwe-
den. In Schweden wurde die Zusam-

menarbeit mit der Zivilverteidigung
in den Ausbildungsplan der zen-
tralen Schulen, wie Kriegsakademie,
Offiziersschule, Schule der Artille-
rie und Pionieroffiziere, der Kriegs-
schule und der Kadettenschule der
Infanterie, aufgenommen. Bei der
Feldarmee werden bei den ortlichen
Verteidigungseinheiten nach der
Grundausbildung auch praktische
Uebungen im Geldnde durchgefiihrt,
wobei Zivilverteidigungseinheiten
miteingeschlossen werden.

ZIVILSCHUZ

Die nédchste, am 1. Juli er-
scheinende Nummer bringt:

Zivilschutz und Landwirtschaft
Zivilschutzanleitungen fir
Norwegens Bauern

Werbung und Ausbildung von
Freiwilligen fiir den Zivilschutz

29



	Zivilschutz : die nächste, am 1. Juli erscheinende Nummer bringt

